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1. Energiewende als  
Langfristprojekt und als 
System-Herausforderung 

Die Energiewende in Deutschland bedeutet 
nicht weniger als die Neuordnung unserer 
gesamten Energieversorgung in den Sek-
toren Strom, Wärme und Verkehr. Diese 
umfassende Umgestaltung ist eine Generati-
onenaufgabe, und doch sind die grundlegen-
den Rahmenbedingungen bereits heute zu 
schaffen. Trotz unverändert hoher generel-
ler Zustimmung in der Bevölkerung [1] und 
bei allen politischen Kräften [2] sind aber 
derzeit wesentliche Bausteine der Energie-
wendepolitik zum Teil heftiger Kritik aus-
gesetzt. Im Zentrum steht dabei zumeist 
die Förderung erneuerbarer Energien zur 
Stromerzeugung durch das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) [3]. 

Die Herausforderungen der Energiewende 
gehen jedoch weit darüber hinaus. Erforder-
lich ist ein langfristiger Transformationspro-
zess eines komplexen sozio-technischen Sys-
tems [4], bei dem es darum geht, heute die 
Weichen so zu stellen, dass es der Energie-

versorgung von morgen gelingt, ihren Res-
sourcenverbrauch und ihre Auswirkungen 
auf die Umwelt auf ein nachhaltiges Maß zu 
begrenzen und dabei Wirtschaftlichkeit und 
Sozialverträglichkeit zu wahren. Politisches 
Handeln sollte stets diese langfristige Sys-
temperspektive im Blick behalten. Eine an 
kurzfristigen, nur ausschnitthaften Indikato-
ren, wie etwa der EEG-Umlage, ausgerichtete 
Politik, wird dem jedoch nicht gerecht [5].

2. Energiewendepolitik  
auf dem Prüfstand

Ein komplexes und weitreichendes Trans-
formationsvorhaben wie das Projekt „Ener-

giewende“ muss sich gleichwohl zu Recht 
vor einer kritischen Öffentlichkeit dahin-
gehend rechtfertigen, ob die politischen 
Rahmenbedingungen für die erheblichen 
Strukturveränderungen richtig gesetzt sind 
und dabei keine unnötigen volkswirtschaft-
lichen Kosten entstehen. Am Anfang von Re-
formen muss stets die Verständigung über 
die Ziele der Umgestaltung stehen [6]. 

Das Instrumentarium zur anschließenden 
Umsetzung sollte im Sinne einer prozess-
bezogenen und für Korrekturen offenen 
Steuerungsstrategie stetig angepasst wer-
den [7], da heute noch nicht alle künftigen 
Herausforderungen und notwendigen Maß-
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nahmen vorhergesehen werden können. 
Aus diesem Grund ist auch die gegenwärtig 
anstehende Überprüfung insbesondere des 
EEG grundsätzlich zu begrüßen. Regelmäßi-
ge Korrekturen und Neuausrichtungen sind 
unvermeidlich, um die Stabilisierung und 
Verhärtung neuer, aber suboptimaler Ent-
wicklungspfade zu vermeiden.

3. Kosten des Ausbaus erneu-
erbarer Energien – Versach-
lichung der Debatte tut not

Die darüber zwischenzeitlich in Gang ge-
kommene Reform-Debatte greift allerdings 
zu kurz: Sie fokussiert stark auf den Strom-
sektor, auf die aktuellen Verbraucherpreise 
und auf den diesbezüglichen Einfluss der 
EEG-Umlage. Diese Engführung verstellt 
den Blick sowohl auf die sozio-ökonomi-
schen Zusammenhänge als auch auf die 
tatsächlichen energiepolitischen Heraus-
forderungen. Denn auch die Sektoren 
Wärme und Verkehr, nicht nur die Strom-
versorgung, sind bei der nachhaltigen 
Transformation unseres Energiesystems 
zentral [8]. Zudem kann es aus volkswirt-
schaftlicher Sicht nicht nur um die Kosten 
gehen, die sich auf der Stromrechnung di-
rekt ablesen lassen. 

Weitere externe Kosten – neben der CO2–
Problematik auch lokale Umweltbeeinträch-
tigungen – sowie besondere Nutzendimensi-
onen, wie beispielsweise Lernkurveneffekte 
der Technologieentwicklung, sind zu be-
rücksichtigen [9]. Ferner müssen fairerwei-
se alle Formen der Subventionierung von 
Energieträgern – auch über andere Finanzie-
rungskanäle als den Strompreis – betrachtet 
werden [10]. Die aktuelle Strompreis-Debat-
te trägt all dem nicht ausreichend Rechnung 
und lenkt den tagespolitischen Blick auf 
Fragestellungen, die nicht den Kern der Um-
bauherausforderungen treffen. Vor diesem 
Hintergrund sind eine Versachlichung der 
Kostendebatte und eine Neuorientierung 
der Reform-Agenda dringend erforderlich.

4. Förderung Erneuerbarer  
weiter sinnvoll

Für die grundsätzliche Fortführung einer 
Förderpolitik für erneuerbare Energien gibt 
es weiterhin gute Gründe. Weder sind die 
ambitionierten Ausbauziele auch nur annä-

hernd erreicht, noch bilden aktuelle Markt-
preise die relevanten volkswirtschaftlichen 
Kosten ab, anhand derer ein verzerrungs-
freier, fairer Technologiewettbewerb um die 
günstigste Erzeugungsform rein marktlich 
möglich wäre [11]. Die gegenüber dem Bör-
senpreis auftretenden Zusatzkosten für er-
neuerbare Energien werden sich ohnehin 
künftig wieder deutlich verringern: Dazu 
tragen Börsenpreise bei, die sich mittelfristig 
wieder an den langfristigen Grenzkosten der 
an der Stromproduktion beteiligten konventi-
onellen Kraftwerke ausrichten werden, also 
nach Beseitigung der Überkapazitäten wie-
der steigen. Und auch ein ertüchtigter Emis-
sionshandel würde sich wieder korrigierend 
auf die verzerrten Börsenpreise auswirken. 

Aus den genannten Gründen (mangelnde 
Internalisierung von externen Effekten, Sub-
ventionierung konventioneller Stromerzeu-
gung, zu niedrige Börsenstrompreise) sowie 
aufgrund der Vernachlässigung zukünfti-
ger Preisentwicklungen haben erneuerbare 
Energien in der öffentlichen Kostenwahr-
nehmung und beim Marktpreisvergleich mit 
konventionellen Energieträgern weiterhin 
strategische Nachteile, die nichts über ihre 
tatsächliche, langfristige Wettbewerbsfähig-
keit aussagen [12]. Insoweit steht gegenwär-
tig die Förderung Erneuerbarer auch nicht 
zur Abschaffung, wohl aber zur zielorientier-
ten Weiterentwicklung an. Diese muss auch 
unter Beachtung möglicher Verzerrungswir-
kungen von Förderpolitiken Erneuerbarer 
vorgenommen werden [13]. So muss neben 
einer effektiven auch eine kosteneffizientere 
Zielerreichung gewährleistet werden [14].

5. Gesellschaftliche Verteilung 
der Kosten im Blick behalten

Über Kosten und Nutzen der Energiewende 
für die Gesellschaft darf nicht nur mit Blick 
auf ihre angemessene Höhe diskutiert wer-
den. Auch deren Verteilung zwischen Indi-
viduen, Gruppen und Regionen zählt zu den 
Herausforderungen einer verantwortbaren 
Politik. Insbesondere die Verteilung der Las-
ten der Energiewende darf weder intranspa-
rent erfolgen noch im Widerspruch zu grund-
legenden Gerechtigkeitswertungen stehen. 

Vor allem die weitreichenden und in Teilen 
sachgrundlosen Industrieausnahmen bei 
der Finanzierung des Ausbaus erneuerbarer 

Energien durch alle Stromverbraucher be-
gegnen hier erheblichen Bedenken [15] und 
sind gegenwärtig Gegenstand eines europäi-
schen Beihilfeverfahrens (Ziff. 6) [16]. Die in 
der Vergangenheit mehrfach ausgeweiteten 
Industrieausnahmen der sog. besonderen 
Ausgleichsregelung des EEG sind – unabhän-
gig von europarechtlichen Erfordernissen – 
rasch auf ein sachlich vertretbares Maß zu 
begrenzen, das sich strikt an nachweislichen 
Gefährdungen der internationalen oder in-
termodalen Wettbewerbsfähigkeit ausrichtet 
[17]. Der gegenwärtig im EEG herangezoge-
ne Energieverbrauch eines Unternehmens ist 
hierfür ein ungeeigneter Indikator.

6. Zur Konformität des EEG mit 
europäischem Beihilferecht

Die Begünstigungstatbestände im EEG ste-
hen derzeit auch auf dem europarechtlichen 
Prüfstand. Das sog. Beihilfeverbot untersagt 
aus staatlichen Mitteln gewährte Begünsti-
gungen bestimmter Unternehmen oder Pro-
duktionszweige gleich welcher Art, die den 
europäischen Wettbewerb verfälschen oder 
zu verfälschen drohen (Art. 107 I AEUV). Da-
raus ergeben sich Anforderungen für die Ge-
staltung der Erneuerbaren-Energien Politik. 
Allerdings hatte der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) schon im Jahre 2001 entschie-
den, dass die durch das damalige Stromein-
speisungsgesetz begründete Verpflichtung 
der Energieversorgungsunternehmen und 
der vorgelagerten Netzbetreiber, Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen zu einem ge-
setzlich festgelegten – über dem Marktpreis 
liegenden – Preis abzunehmen und die 
Mehrkosten in einem Ausgleichssystem von 
Netzbetreibern und Energieversorgern zu 
verteilen, mangels Beihilfeeigenschaft mit 
dem Beihilferecht der Union vereinbar sei. 
Dies deshalb, weil weder unmittelbar noch 
mittelbar staatliche Mittel auf die Unterneh-
men, die diesen Strom erzeugen, übertragen 
wurden [18]. 

Ein Freifahrtschein für jedwede Weiterent-
wicklung des EEG beinhaltet diese Entschei-
dung allerdings nicht [19]. Entscheidend ist 
zunächst, ob der Finanzierungs- und Aus-
gleichsmechanismus im jetzigen EEG eine 
der staatlichen Finanzsphäre zuzurechnen-
de Gestaltung von Finanzströmen darstellt, 
mithin überhaupt tatbestandlich eine Bei-
hilfe vorliegt [20]. Selbst dann aber könnte 
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dies folgenlos bleiben, soweit keine Wettbe-
werbsverfälschung droht oder zumindest 
eine Ausnahmerechtfertigung nach europä-
ischem Recht gelingt, was grundsätzlich bei 
der Förderung erneuerbarer Energien auch 
durch die Kommission anerkannt ist [21]. 

Die Europäische Kommission bejaht aller-
dings die Beihilfeeigenschaft des EEG und 
bezweifelt auf dieser Grundlage zudem die 
europarechtskonforme Ausgestaltung von 
sog. Grünstromprivileg (§ 39 EEG) und 
„besonderer Ausgleichsregelung“ für ener-
gieintensive Unternehmen (§ 40 ff. EEG), 
weil sie in beiden Fällen Wettbewerbsverfäl-
schungen befürchtet [22]. Die Kommission 
hat daher kürzlich ein förmliches Prüfver-
fahren gegen Deutschland eröffnet [23]. 
Hinsichtlich der Beihilfeeigenschaft des 
EEG-Förder- und Ausgleichssystems ist die 
Rechtsauffassung der Kommission aber kei-
neswegs zwingend, weil die Rolle staatlicher 
Behörden sehr begrenzt ist, kein staatlicher 
oder semistaatlicher Fonds errichtet worden 
ist, und das Umlagen- und Verschonungs-
system weiterhin auf die privatrechtliche 
Durchsetzung der Ansprüche angewiesen 
ist [24]. Es sprechen daher nach wie vor 
gute Argumente dafür, dass auch das aktu-
elle EEG nicht dem Anwendungsbereich des 
EU-Beihilferechts unterliegt [25]. Die Kon-
formität des EEG mit dem EU-Beihilferecht 
ist aber keineswegs gesichert. 

Sollte jedoch der Beihilfecharakter des EEG-
Mechanismus festgestellt werden, eröffnet 
das Unionsrecht anschließend noch Mög-
lichkeiten der Rechtfertigung (z. B. Art. 107 
III lit b AEUV) bzw. einer rechtskonformen 
Ausgestaltung des Beihilfemechanismus 
[26]. Dabei kommen sog. Umwelt-Leitlini-
en der Europäischen Kommission [27] zur 
Anwendung, die sich aber gegenwärtig pa-
rallel in Überarbeitung befinden [28], was 
die künftige Rechtslage vollends unüber-
sichtlich macht. Für die Weiterentwicklung 
des EEG ist die Vereinbarkeit mit dem eu-
ropäischen Beihilferecht essenziell. Bis zur 
Klärung der schwierigen Rechtsfragen, die 
sich u. U. noch Jahre bis zu einem erneuten 
Entscheid des EuGH hinziehen kann [29], 
sollte die anstehende EEG-Reform wohl mit 
Blick auf die europarechtliche Vereinbar-
keit, aber nicht nach Maßgabe der derzeit 
noch unmaßgeblichen Rechtsauffassung der 
Kommission vorangetrieben werden. 

Dies bedeutet eine konsequente Beschnei-
dung des gegenwärtigen Umfangs der 
besonderen Ausgleichsregelung für das 
stromintensiv produzierende Gewerbe auf 
evidente Fälle von Wettbewerbsverzerrun-
gen. Hierbei ist auf die Konformität der 
Auswahl der zu entlastenden Wirtschafts-
zweige sowie der Entlastungshöhe mit dem 
EU-Beihilferecht zu achten. Darüber hinaus 
sind andere Begünstigungstatbestände im 
EEG (z.  B. das Grünstromprivileg) unter 
dem Gesichtspunkt diskriminierungsfreien 
Wettbewerbs im europäischen Binnenmarkt 
zu prüfen. Beides ist im aktuellen Koaliti-
onsvertrag bereits angekündigt und dürfte 
auch europarechtlich in die richtige Rich-
tung weisen.

7. Die soziale Balance wahren

Im Rahmen der Energiewendepolitik sind 
immer auch die sozialen Auswirkungen zu 
berücksichtigen, ohne dabei Sozialpolitik 
einerseits und Energie-, Umwelt- und Kli-
mapolitik andererseits gegeneinander aus-
zuspielen [30]. Sozial Schwächere müssen 
aber beim Umbau des Energiesystems eben-
falls Schritt halten können [31]. 

Zu einer angemessenen Entlastung privater 
Haushalte im Bereich der EEG-Umlage kön-
nen im Übrigen bereits Reformmaßnahmen 
beitragen, die ohnehin energiepolitisch an-
gezeigt sind: Dazu zählen die Ertüchtigung 
des europäischen Emissionshandels (dazu 
Ziff. 12), der für höhere Börsenstrompreise 
und damit korrespondierend für eine gerin-
gere Höhe der durch die Umlage zu decken-
den sog. Differenzkosten sorgen würde, aber 
auch der Abbau übermäßiger Industrieprivi-
legien (dazu Ziff. 5 f.) im Rahmen der EEG-
Umlage, wodurch die anteilige Umlagelast 
für private Haushalte ebenfalls gesenkt 
werden könnte [32]. Darüber hinaus können 
gezielte Maßnahmen einer Energieeffizi-
enzpolitik (dazu Ziff. 10) sinnvoll zu einer 
Entlastung unterer Einkommensgruppen 
beitragen, ohne die Ziele der Energiewende 
zu beeinträchtigen [33].

8. Wie weiter mit dem  
Erneuerbare-Energien-Gesetz?

Die bisherige Förderphilosophie des EEG 
ist aufgrund des eigenen Erfolges zwi-
schenzeitlich an ihre Grenzen gelangt und 

bedarf einer Neuorientierung. Die Höhe 
der EEG-Umlage ist jedoch kein uneinge-
schränkt geeigneter Maßstab für politi-
sches Handeln, denn sie hängt von zahlrei-
chen verzerrenden Faktoren ab, u. a. vom 
Börsenpreis oder dem Ausmaß gewährter 
Umlage-Privilegierungen (z.  B. Industrie-
strom und selbsterzeugter Strom) [34]. Die 
EEG-Umlage spiegelt nicht unmittelbar die 
volkswirtschaftlichen Kosten des Umstiegs 
auf Erneuerbare wider, zu denen auch öko-
logische und soziale Folgelasten der Ener-
gieversorgung gehören [35]. Die Exper-
tenkommission zum Monitoring-Prozess 
„Energie der Zukunft“ hat hierzu weitaus 
besser geeignete Indikatoren vorgeschla-
gen [36]. Die angestrebte EEG-Reform sollte 
daher davon absehen, eine reine Umlage-
begrenzung zu organisieren. Eine Novel-
lierung darf nicht vom verfehlten Kosten-
maßstab „EEG-Umlage“ getrieben werden, 
sondern muss eine mittelfristig tragfähige 
Strukturreform auf den Weg bringen, die 
auf einer nachvollziehbaren Problemanaly-
se und einer klaren politischen Zielpriori-
sierung basiert [37]. 

Nach 20 Jahren Förderung neue Schwer-
punkte in Richtung zukunftsfähiger und 
kostengünstiger Technologien zu setzen, 
ist richtig. Insbesondere ist die Frage in 
den Blick zu nehmen, welche Auswirkun-
gen die marktlichen Anreize des EEG auf 
die regionale Verteilung der Erzeugung 
haben (z. B. vorrangig an windstarken Küs-
tenstandorten oder eher verbrauchsnah im 
Binnenland). Dabei ist weder die Förderung 
erneuerbarer Energien grundsätzlich in 
Frage zu stellen, noch sollten die Rahmen-
bedingungen für dringend erforderliche 
Investitionen allzu abrupten Änderungen 
unterworfen werden.

9. Herausforderung 
Strommarktdesign

Nach einer Reform des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes wird mittelfristig auch über 
ein neues ganzheitliches Strommarktdesign 
nachzudenken sein. Gegenwärtig besteht 
aber keine Veranlassung, weitreichende 
und langfristig bindende Eingriffe in das 
Strommarktgefüge vorzunehmen. Die für 
Betreiber konventioneller Kraftwerke als 
problematisch beklagten niedrigen Bör-
senstrompreise drücken gegenwärtig völlig 
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marktkonform ein bestehendes Überange-
bot an Stromerzeugungskapazitäten sowie 
fehlende Impulse aus dem europäischen 
Emissionshandel aus (vgl. Ziff. 4), nicht aber 
eine mangelnde Eignung des gegenwärtigen 
Marktdesigns. Zurückhaltung ist daher ins-
besondere bezüglich der Überlegungen zur 
kurzfristigen Einführung von Kapazitäts-
mechanismen angezeigt, die wegen befürch-
teter Kapazitätsengpässe in der Zukunft 
konventionellen Kraftwerken schon heute 
zusätzliche Einnahmen zu Lasten der Ver-
braucher sichern sollen. Hier besteht zwar 
eine Prüfungs- und Forschungsnotwendig-
keit zur langfristigen Sicherung der Ver-
sorgung im künftigen Zeitalter vorwiegend 
volatiler Erneuerbarer, aber kein akuter po-
litischer Handlungsbedarf [38]. 

Die Debatte hat sich zu schnell der Frage 
zugewandt, wie ein Kapazitätsförderme-
chanismus konkret aussehen könnte, noch 
bevor die Notwendigkeit einer solchen in-
stitutionellen Innovation überhaupt tragfä-
hig begründet worden ist. Vielmehr sollte 
die verfügbare Zeit genutzt werden, das 
künftige Strommarktdesign an den zu-
nächst sorgfältig zu ermittelnden tatsäch-
lich zu erwartenden Problemen einer künf-
tigen Versorgungssicherheit angemessen 
auszurichten. Grundsätzlich sollten zur 
Lösung von kapazitätsbedingten Versor-
gungsproblemen neben einer möglicher-
weise kostenträchtigen Neuausrichtung 
des Strommarktdesigns auch die Potenzia-
le von Nachfrageflexibilisierung, Netz- und 
Speicherausbau sowie von Kraft-Wärme-
Kopplung geprüft werden [39]. Es ist da-
bei stets auf die effiziente Ausgestaltung 
der verschiedenen Märkte zu achten, um 
auch insoweit die Kosten der Energiewen-
de – beispielsweise für künftig notwendige 
Flexibilitätsreserven – unter Kontrolle zu 
halten [40].

10. Dringliche Handlungsfelder 
jenseits der Stromerzeugung: 
Energieeffizienz forcieren

Im Bereich der Stromversorgung ist neben 
dem Ausbau der erneuerbaren Energien vor 
allem die effizientere Nutzung der bereitge-
stellten Elektrizität zu gewährleisten. Die 
bisher unzureichende Energieeffizienz ist 
deutlich zu forcieren [41]. Schätzungen der 
dena gehen davon aus, dass z. B. der Strom-

verbrauch in privaten Haushalten mit ener-
gieeffizienten Geräten und einem optimier-
tem Nutzerverhalten um bis zu 25 % gesenkt 
werden kann [42]. Die im gesamten Strom-
sektor bestehenden erheblichen Potenzia-
le [43] zur Verbesserung der technischen 
Energieeffizienz bei Erzeugung, Umwand-
lung und Transport sowie zur Energieein-
sparung müssen gehoben werden, soweit 
sie auch kosteneffizient realisiert werden 
können [44]. Dies mildert die Substituti-
onsnotwendigkeit der Energieträger und 
begrenzt das erforderliche Ausbauvolumen 
der erneuerbaren Energien. 

Die als „hoch“ kritisierten Strompreise tra-
gen gerade auf marktwirtschaftliche Weise 
zu Anreizen für Investitionen in Energieef-
fizienz und zur Stromeinsparung bei. Strom-
preise sind kein Schicksalsschlag, sondern 
halten als Knappheitssignal zu effizientem 
Verbrauchsverhalten an, welches die Kosten-
belastung wirksam begrenzen kann. Auch 
aktiver Wettbewerb auf Strommärkten und 
ein Anbieterwechsel seitens der Stromver-
braucher tragen marktkonform zur Entlas-
tung bei [45]. Von sozial- oder industriepoli-
tisch motivierten Strompreiseingriffen sollte 
daher Abstand genommen werden [46].

11. Netze und Speicher als  
komplementäre Infrastruktur  
weiterentwickeln

Speicher und Netze sind als wichtige, kom-
plementäre Infrastrukturen im Stromsektor 
weiterzuentwickeln, um veränderte und 
gänzlich neue Aufgaben in einem nachhalti-
gen Energieversorgungssystem von morgen 
zu übernehmen. Auf diese Weise kann die 
künftig neben den Erneuerbaren noch nöti-
ge Reservekapazität reduziert und der Grad 
der Ausschöpfung insbesondere dargebots-
abhängiger Erneuerbarer (Sonne, Wind) 
verbessert werden. Dazu wird eine deutlich 
verbesserte Koordination zwischen Ausbau 
der Erzeugung und der Netzinfrastruktur 
beitragen müssen [47]. 

Zugleich ist eine effiziente Netzsteuerung 
anzustreben, indem Stromerzeuger bei ih-
ren Standortentscheidungen grundsätzlich 
auch die erforderlichen Transportkosten 
im Netz berücksichtigen [48]. Die Optimie-
rung des Gesamtsystems (Erzeugungsanla-
gen, Netze, Speicher) mindert zugleich den 

Druck auf die Erzeugungsseite und insbe-
sondere auf die Förderung der Erneuerba-
ren: Es liegt auf der Hand, dass nicht allein 
das EEG für die Leistungsfähigkeit und für 
die Kosten der schwierigen Systemtrans-
formation im Stromsektor Verantwortung 
trägt.

12. Energiewende auch in 
den Sektoren Wärme und 
Verkehr vorantreiben

Um die Ziele der Energiewende zu errei-
chen, sind neben den Maßnahmen im Be-
reich der Stromversorgung auch erhebliche 
Anstrengungen in den Bereichen Wärme 
und Verkehr zu unternehmen. Die Wärme-
versorgung mit erneuerbaren Energien und 
die Energieeffizienz von Gebäuden treten in 
der öffentlichen und politischen Aufmerk-
samkeit zu Unrecht deutlich hinter den 
Stromsektor zurück [49]. Angesichts der 
besonderen Einsparpotenziale in diesem 
Sektor ist aber ein schlüssiges Konzept vor-
dringlich, wie Effizienzmaßnahmen im Ge-
bäudebestand mit dem Einsatz der Erneuer-
baren zur Wärmeerzeugung zu verbinden 
sind [50]. 

Zugleich ist es für die Akzeptanz der poli-
tischen Maßnahmen von großer Bedeutung, 
dass neben Anreizproblemen [51] auch 
hier Verteilungsfragen, vor allem zwischen 
Mietern und Eigentümern, beachtet werden 
müssen [52]. Ebenso sind systematische 
Anreize im Verkehrsbereich zu entwickeln 
[53]: Ergänzend zu den ambitionierten po-
litischen Zielformulierungen müssen zügig 
Instrumente geschaffen werden, um diese 
auch umzusetzen. Diese überaus wichtigen 
komplementären Bausteine der Energiewen-
de können freilich an dieser Stelle nicht wei-
ter vertieft werden.

13. EU-Emissionshandel stärken  
und Chancen der europäischen  
Einbindung nutzen

Nicht zuletzt ist die Einbettung der deut-
schen Energiepolitik in den europäischen 
Rahmen zu beachten. So muss die künf-
tige deutsche Energiepolitik die Chancen 
der europäischen Integration konsequent 
nutzen. Dies erfordert eine Balance aus 
europäischer Einbindung und nationaler 
Energiewendepolitik. Dabei ist die deutsche 
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Energiewende zumindest bis zum Jahr 2020 
über den gemeinsamen europäischen Ziel-
rahmen in der Klimapolitik, beim Ausbau 
der erneuerbaren Energien und der Ener-
gieeffizienzpolitik sachgerecht eingebunden 
[54]. Das Festhalten an eigenständigen Aus-
bauzielen der Erneuerbaren sowie an Zielen 
zur Verbesserung der Energieeffizienz kann 
insbesondere aus deutscher Sicht auch auf 
europäischer Ebene und auch über 2020 
hinaus weiter sinnvoll sein, wenn dadurch 
andere Externalitäten als die Reduktion von 
CO2-Emissionen adressiert werden. Dies ist 
durchaus plausibel [55], denn mit der Ge-
winnung und dem Einsatz nicht-erneuerba-
rer Energieträger sind weltweit zahlreiche, 
auch interregional relevante Umweltschä-
den oder Risiken verbunden – beginnend 
beim Abbau der Energieträger (z.  B. Land-
schaftsverbrauch durch Kohletagebau) 
über deren Einsatz zur Strom-, Wärme- und 
Krafterzeugung (Feinstaubemissionen, nuk-
leare Störfälle) oder der Problematik nicht 
eingepreister Importrisiken bis hin zur Ent-
sorgung (Atommüll) [56]. 

Auf europäischer Ebene sind Wechselwir-
kungen des Ausbaus erneuerbarer Energien 
mit dem fixen CO2-Mengenziel des euro-
päischen Emissionshandels unbedingt zu 
berücksichtigen, um künftig Überausstat-
tungen an Zertifikaten zu vermeiden [57]. 
Der europäische Emissionshandel als In-
ternalisierungshebel für Klimafolgekosten 
ist eines der wichtigsten Instrumente der 
Umweltenergiepolitik im europäischen Kon-
text. Seine Funktionserhaltung und seine 
Stärkung sind unabdingbar. Ein wirkungs-
voller Emissionshandel trägt klimapolitisch 
zum Abbau von Wettbewerbsverzerrungen 
zu Lasten der klimafreundlichen Erneuer-
baren bei und beugt zugleich einem Verfall 
der Börsenstrompreise vor [58]. Darüber 
hinaus wird eine stärkere europäische Ko-
ordination nationaler energiepolitischer 
Maßnahmen dazu beitragen, Synergien 
zu erschließen und Kosten zu senken: Für 
den Bereich des EU-Binnenmarktes und der 
transeuropäischen Netze sind die vorhan-
denen Unions-Kompetenzen konsequent zu 
nutzen. Hinsichtlich des Ausbaus erneuer-
barer Energien erscheint es hingegen re-
alistischer, unter dem Dach europäischer 
Zielvorgaben auf einen dezentralen Annähe-
rungsprozess zu setzen, etwa durch die Ver-
knüpfung nationaler Fördersysteme [59].

14. Die Rolle des Staates 
in der Energiewende

Die bisherige energiepolitische Entwick-
lung hat vielfach Bedenken hervorge-
bracht hinsichtlich einer zu starken Rol-
le des Staates und einer zunehmend als 
marktfern wahrgenommenen Steuerung 
der Energiewirtschaft. Staatliche Eingriffe 
sind allerdings unverzichtbar, soweit viel-
fältiges Marktversagen im Energiebereich 
aufscheint: Wo aktuelle Marktpreise weder 
ökonomisch noch ökologisch die gesell-
schaftliche Wahrheit sagen, muss korrigie-
rend eingegriffen werden. 

Auch wurde die heutige Infrastruktur aus 
Kraftwerken und Netzen in den vergange-
nen Jahrzehnten ebenso wie der dazugehö-
rige Regulierungsrahmen für eine zentrali-
sierte Stromerzeugung aus kontinuierlich 
verfügbaren Energieträgern optimiert. Die 
dabei getätigten langfristigen Investments 
führen dazu, dass die Umstellung des Sys-
tems auf dezentrale, erneuerbare Technolo-
gien mit volatiler Erzeugung betriebswirt-
schaftlich keinen Sinn ergibt, auch wenn 
sie volkswirtschaftlich wünschenswert ist. 
Schließlich erschweren Barrieren bei der 
Technologieentwicklung, Kapitalmarktres-
triktionen, lokale Akzeptanzprobleme und 
langwierige Genehmigungsverfahren den 
nötigen Pfadwechsel und können nicht allei-
ne durch marktbasierte Mechanismen über-
wunden werden [60]. Dass der Staat derzeit 
eine treibende Rolle bei der Energiewende 
spielt, hat daher durchaus gute Gründe.

15. Stabile Rahmenbedingungen  
statt Zick-Zack-Kurs

Die Energiewende ist ein gesellschaftliches 
Großvorhaben, bei dem private und öffent-
liche Investitionen in Milliardenhöhe erfor-
derlich sind: Diese müssen insbesondere 
privatwirtschaftlich gewagt werden, und sie 
müssen gesamtwirtschaftlich in die richtige 
Richtung weisen. Für beides trägt die Politik 
die Verantwortung. 

Wir benötigen daher klare und wider-
spruchsfreie Anreize sowie mittelfristig 
stabile Rahmenbedingungen, die auf stän-
dige Änderungen von Rechtsregeln und In-
vestitionsbedingungen verzichten. So wird 
zugleich vermieden, dass im Vertrauen auf 

den Fortbestand energiepolitischer Rege-
lungen getätigte Investments nachträglich 
entwertet werden. Reformbemühungen 
müssen deshalb auch stets das Gebot der 
„Konstanz der Wirtschaftspolitik“ (Walter 
Eucken) beachten [61]. 

16. Koordination der Energie-
wende im föderalen System

Das föderale System der Bundesrepublik 
bietet große Chancen für dezentrale inno-
vative Lösungen. Kommunen, Regionen 
und Bundesländer formen einen adäquaten 
Rahmen, um an dezentrale Technologien 
angepasste und innovative Lösungen zu 
entwickeln („Wettbewerbsföderalismus“). 
Zudem bietet die Garantie der kommunalen 
Selbstverwaltung die institutionelle Voraus-
setzung für engagierte und beispielgebende 
lokale Energiepolitiken [62]. Für das Gelin-
gen der Energiewende kommt es aber nicht 
nur darauf an, Spielräume für dezentrales 
Entscheiden zu erhalten bzw. auszubauen 
[63], sondern auch darauf, das Gesamtsys-
tem zu optimieren und seine Kosten bei 
gegebenem Zielanspruch so gering wie 
möglich zu halten. Auch müssen die stand-
ortbezogenen Folgen der Erneuerbaren für 
Mensch und Natur umfassend berücksich-
tigt werden [64]. 

Hierzu bedarf es der wirksamen und effi-
zienten Koordination aller Ebenen (Bund, 
Länder, Regionen und Kommunen) und ei-
nes raum- und prozessbezogenen Manage-
ments. Dies beginnt bereits bei der Festle-
gung der Ausbauziele für Erneuerbare, die 
sich auf die Infrastrukturplanung (Netze 
und Speicher) und deren Kosten auswirken. 
Gegenwärtig klaffen die Ziele von Bund 
und Ländern bezüglich des Ausbaus der 
Erneuerbaren deutlich auseinander [65]. Es 
bedarf neuer Instrumente für besser abge-
stimmte Entscheidungen, wie zum Beispiel 
eines Klimaschutzgesetzes des Bundes [66], 
einer Energiefachplanung auf Bundesebene 
[67] oder einer Stärkung der Bundesraum-
ordnung [68]. So können die erforderlichen 
Orientierungen für landes- und regionalpla-
nerische Entscheidungen als Voraussetzung 
für Standortentscheidungen der Investoren 
geschaffen, unnötige Ausbaukosten vermie-
den und lokale Beeinträchtigungen durch 
Erneuerbare begrenzt werden. Nicht alle 
Raumfragen können aber zentralplanerisch 

4A-Gawel.indd   41 27.03.14   15:48



42 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 64. Jg. (2014) Heft 4

ZUKUNFTSFRAGEN

gelöst werden: Die zur Kosteneffizienz der 
Raumallokation nötigen Freiräume für 
Marktentscheidungen müssen dabei grund-
sätzlich erhalten werden [69].

17. Nachhaltigkeitsprojekt  
Energiewende

Die Energiewende in Deutschland wird in-
ternational kritisch beobachtet. Sie wird 
daran gemessen werden, ob und inwieweit 
es gelingt, innerhalb eines überschaubaren 
Zeitraumes eine umfassende Nachhaltigkeit 
der Energieversorgung in einem hochin-
dustrialisierten Land zu organisieren, bei 
der Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicher-
heit, Umwelt- und Sozialverträglichkeit 
gleichermaßen gewährleistet bleiben. Die 
Herausforderungen eines derart komplexen 
Systemumbaus sind beträchtlich, und wir 
stehen erst am Anfang eines langen Weges. 
Die dabei auftretenden Schwierigkeiten 
dürfen nicht kleingeredet werden, und ihre 
Bewältigung erfordert eine ständige wissen-
schaftliche Begleitung sowie eine intensive 
öffentliche Teilhabe [70]. 

Im Zuge der Energiewende investieren aber 
heutige Generationen in ein zukunftsfähi-
ges Energieversorgungssystem. Die Ener-
giewende ist mithin ein „Generationen-
vertrag“: Die zeitlich begrenzten (Mehr-) 
Kosten von heute sollen dauerhaft Kosten 
und Risiken für morgen senken. Dieses Ziel 
macht die Energiewende zu einem heraus-
ragenden Nachhaltigkeits-Projekt. Sie ver-
dient daher auch weiterhin unsere breite 
Unterstützung.
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